
Veradstalter
Name / vertreter und B€z€ichnung der
juristischen Person bzw. d€s
nichaechtfähisen Vereins

Telefonnummer (freiwillig€ Angabe)

Anschrill

Anzeige einer öffeDtlichen Vergnügung / VeraDstaltung
gem. S 42 (l) Satz I Thüringer Ordtrutrgsbehördengesetz ( OBG )

Veranstaltu

Weitere Angaben
Abgabe von Speis€n und Getränken ! nein n ja

Jeder Veransralter der Leb€nsmittel (Sp€isen und GefiäDle) anbietet, hat dies d€m zustlindigen Veterinär- und
Lebensmittelüberwachügsamt beim Inndratsamt Wanburgkeis mitzuteilen (Verordnung EG Nr.852/2()04 des

Europäischen Parlarlents und des Rales vom 29.04.2004 über lrbensmittelhygiene). Aus diesem Grunde wLd eine

Kopie der Anzeige b€i der Abgabe von Speisen ünd Getri[rkeD durch die Gem€inde-/Stadtverwaltung/
Verwaltungsgemeinschaft an das V€teriniü- und L€bensmitteltibe$achungsamt weiterg€leit€t.

! Festzelt ! atypisches Gebäude (Fabrik- oder Lagerhalle) ! Veranstaltung im Freien

Festzelre ab einer Größe von 75 qm sind vor Begnul d€r Veranstaltung der Unteren Baüaufsichtsbehüde im
Landratsamt Wanburgk€is zu melden. Das €rforderliche Zellbuch (Pdifungsbuch) ist vorzulegen.

$ 74 Abs.2 Ziff 4 i.V.rn Abs. 7 Thüritrger Bauordnuns)

Allsemeine Hinweise:

Die Veranstaltungsanz€ige sollle spätestens 2 Wocheo vor vennsiallungsbcgiü der Sladt-/Cemcind€verwaltüny
VerwalninSsg€meinscbaft vorlieg€n, dmit ggf. ein. weild. Be$b€itung durch andere Fachbehörd€n €rfolgen kann.

Hinweis€ zum Daten3chutz:
Rechtssrundlagc für die Erhcbung d€r Dat€n ist 0 42 Abs.l Satz I Ordnunssbehörddseetz ( OBC ) i.V.m.0 19 Abs.3 Thtinnger
Dabnschutzgesetz ( Th0rDSG ). Die Erhebuns di6r dq aständigen Bchörd€ zur Erltlllung d€r ihr obli€send€n Aufsaben.
Die Übermittlung pdsonenbeagenq Datcn ,n andcr€ öffentliche Stellen ( z.B.: Bauarin, tf,bdsminelübeNachung,
cewerbebehörde) ist zulä5sig, wenn di€s zul Erfülluns der ihnen obli.gend€n Aufeab€n .rforderlich ist ( $ 2l Abs.l Thü.inser

Unierschrifr des veranstalters

erans o
Name / Art der Veranstalhme

Ort der Veranstaltung (Anschriff)

Datum der V€ranstaltung
AnEabe der Lhülir (Beginn und Ende fürjeden

Ulzeir(von) bis Lhrzetr (von) bis uhrzeit (von) bis

Erwaltetes Besucheraufkommen

Beanhagung einei Sperrzeitverkürzung
f_l nein, nicht erforderlich
ll j a (ancag *na 

'on 
a- C.m.i.d.Jsr.dtvdzlbns/ v.ryälllnsssminschan !$e!hlndig0

wird ein€ V€ranstaltung nach 22.00 uhr (mit Musik) oder nach 01.00 Uhr (ohne Musik) in einem Festzelt bzw. im
Freien düchgefühn, bedarf ds der Genehmigung durch das landratsamt wartburgkeis, Ordnungsamt (Untere

Cewerbebehörde) ($ 5 Thüringer Gaslstättengesetz - Thürcastc -).


